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ZPO §409 Abs2

Rechtssatz

Der Einwand, dass es sich beim für verfallen erklärten Geldbetrag nicht um sichergestelltes oder beschlagnahmtes

Vermögen handle und das Landesgericht eine unzutre9ende Rechtsgrundlage herangezogen habe, hätte im Rahmen

eines Rechtsmittels gegen diesen Ausspruch ins Tre9en geführt werden können und müssen, ändert aber nichts mehr

am normativen Gehalt des rechtskräftigen Ausspruches über den Verfall eines ausschließlich zi9ernmäßig bestimmten

Geldbetrages und damit an der schuldrechtlichen Verp<ichtung des von der gerichtlichen Einbringung des

Verfallsbetrages Betroffenen, woran die Vorschreibungsbehörde gebunden ist.
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